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Seit 1976 erfolgreich in der beruflichen Bildung!

„NON SCOLAE DISCIMUS, 
SED VITAE!“ –

„NICHT FÜR DIE SCHULE LERNEN 
WIR, SONDERN FÜR DAS LEBEN!“ 

Leitsatz nach Seneca

Nachholen 
des Hauptschulabschlusses

mit beruflicher Kenntnisvermittlung und  
Vorbereitung auf eine Ausbildung

Weiterbildung
in Vollzeit

Beginn:  auf Anfrage
Dauer:  10 Monate
Ort:   auf Anfrage



Dieser Lehrgang ist nach AZAV zertifiziert und kann mit 
einem Bildungsgutschein der Agentur für Arbeit oder 
anderer Kostenträger gefördert werden.
Lösen Sie Ihren Bildungsgutschein ein oder fragen Sie 
nach unseren günstigen Finanzierungsangeboten für 
Selbstzahler*innen.

Weitere Informationen und Anmeldung beim  
VATTER BILDUNGSZENTRUM in Ihrer Nähe oder unter:  
www.bildungszentrum.de

Ablauf

Unterricht in den Pflichtfächern:
 f Mathematik
 f Deutsch
 f Wirtschaft/Arbeit/Gemeinschaftskunde
 f Englisch (optional)

Sowie:
 f Politik
 f Gesamtwirtschaft
 f EDV-Unterricht
 f Berufliche Kenntnisvermittlung

Vor der Prüfung findet eine intensive Prüfungs-
vorbereitung statt.

Die Schulfremdenprüfung erfolgt schriftlich 
und mündlich und wird zeitgleich mit der 
Hauptschulabschlussprüfung im Prüfungszeitraum Mai 
bis Juli des folgenden Jahres durchgeführt.

Um im Anschluss an die Maßnahme einen Einstieg in 
eine Berufsausbildung zu ermöglichen, findet im Kurs 
eine Berufsorientierung statt. Die Orientierung dient 
der Feststellung von persönlichen Neigungen und der 
Unterstützungzur Berufsfindung der Teilnehmer*innen. 
Mögliche Richtungen für eine anschließende berufliche 
Qualifizierung können sein:

 f Gewerblich-technisch
 f Sozial-pflegerisch
 f Hotel/Gastronomie
 f Lager
 f Verkauf
 f Kaufmännisch
 f Bau/Handwerk
 f Dienstleistungen

Die Grundlagen des gewählten Berufsbildes werden 
danach im Unterricht vorbereitend vermittelt.

Während der gesamten Maßnahme steht eine 
Sozialpädagogin für alle Fragen der persönlichen 
Stabilität und Beseitigung der Probleme und Hemmnisse 
zur Seite.

Inhalte

Der Hauptschulabschluss (Berufsschulreife) gilt 
heute als Mindestvoraussetzung für eine berufliche 
Ausbildung.

Die Schulfremdenprüfung, die einmal jährlich 
stattfindet, soll dem/der Bewerber*in die Möglichkeit 
eröffnen, das Abschlusszeugnis der Hauptschule 
nachträglich erwerben zu können.

Mit bestandener Abschlussprüfung erwerben 
die Schüler*innen den Hauptschulabschluss. Der 
Hauptschulabschluss berechtigt zur Aufnahme 
einer Berufsausbildung in einem anerkannten 
Ausbildungsberuf sowie zum Übergang in ein- oder 
mehrjährige Berufsfachschulen.

Allgemeine Informationen
Beginn: auf Anfrage

Dauer: 10 Monate

Unterrichtszeiten1:
Montag bis Freitag 08:15 bis 12:25 Uhr 
Dienstag und Donnerstag 13:00 bis 15:15 Uhr

Gruppengröße: 12 Teilnehmer*innen

Maßnahmekosten:  auf Anfrage
darin enthalten sind Kosten für alle Kurslehrbücher (Prüfungsgebühr entfällt)

Abschluss:
 f Hauptschulzeugnis
 f Träger-Zertifikat

Zugangsvoraussetzungen:
1. Die Pflicht zum Besuch einer auf der Grundschule 
aufbauenden Schulart muss erfüllt sein oder die Pflicht 
zum Besuch einer entsprechenden Sonderschule als 
Schüler*in der Abschlussklasse muss erfüllt sein 
(spätestens 3 Monate nach Prüfungsbeginn).
2. Die Bewerber*innen dürfen an der 
Schulfremdenprüfung (bzw. an der ordentlichen 
Abschlussprüfung) nicht schon einmal erfolgreich und 
nicht mehr als einmal erfolglos teilgenommen haben.
3. Die Bewerber*innen besuchen keine der 
Schularten Hauptschule, Realschule oder Gymnasium 
oder Sonderschule mit den entsprechenden 
Bildungsgängen (mehr). Abweichende Regelungen 
gelten für Realschüler*innen und Gymnasiasten bei 
gefährdeter Versetzung und dem deswegen drohenden 
Schulausschluss.

1 Unterrichtszeiten können je nach Standort variieren.


